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Keine doppelte Haushaltsführung bei Nutzung eines 

Wohnmobils für Unterkunft und Familienheimfahrten 

 

Ein Arbeitnehmer nahm 2022 eine neue Beschäftigung auf und 
übernachtete während der Arbeitswoche in seinem Wohnmobil 
auf einem vom Arbeitgeber bereitgestellten Stellplatz am Ar-
beitsort. Das Wohnmobil verfügte über Schlaf-, Koch- und Sani-
täreinrichtungen und wurde als Zweitunterkunft genutzt. Für die 
Wochenenden fuhr der Arbeitnehmer jedoch regelmäßig mit 

demselben Wohnmobil zu seinem Familienwohnsitz zurück. Die 
hierfür geltend gemachten Aufwendungen machte er im Rah-
men einer doppelten Haushaltsführung als Werbungskosten gel-
tend. 

Das Finanzamt lehnte dies ab. 

 

Das Finanzgericht Baden-Württemberg bestätigte die Auffas-
sung des Finanzamts (Az. 4 K 221/25).  

Zwar könne ein Wohnmobil grundsätzlich eine Unterkunft am 
Beschäftigungsort und damit eine Zweitwohnung im Sinne der 
Vorschriften zur doppelten Haushaltsführung sein. Im Streitfall 
fehlte jedoch die notwendige dauerhafte Trennung zwischen 
Haupt- und Zweitwohnung. Da der Arbeitnehmer das Wohnmo-
bil jedes Wochenende für die Heimfahrten nutzte, stand ihm am 
Beschäftigungsort keine ständig verfügbare und dauerhaft ein-
gerichtete Unterkunft zur Verfügung. Die Zweitwohnung wurde 
vielmehr regelmäßig aufgegeben und anschließend erneut be-
gründet. Damit fehlte die für eine doppelte Haushaltsführung 

erforderliche Aufspaltung der Haushaltsführung auf zwei dauer-
haft getrennte Haushalte.  
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Die geltend gemachten Aufwendungen waren daher nicht als 
Kosten einer doppelten Haushaltsführung abzugsfähig. Aner-
kannt wurden lediglich die Fahrten zwischen Wohnung und ers-
ter Tätigkeitsstätte nach den allgemeinen Regeln. 

 

http://www.treuratio.de/

